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RS OGH 1962/5/25 Bkd21/62
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.05.1962

Norm

DSt 1872 §2 I

Rechtssatz

Schon der Anschein einer Manipulation ein dem Anwalt, noch dazu in seiner Eigenschaft als Masseverwalter, mit einer

Zweckbestimmung übersandten Betrag widmungswidrig zu verwenden oder verwenden zu wollen - verstößt gegen die

Berufspflichten und beeinträchtigt Ehre und Ansehen des Standes.
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